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I. Nachtragssatzung 
 

zur Satzung der Stadt Büdelsdorf 
über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von  
Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung) sowie 
der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, beide in 
der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 
06.07.2006 folgende 1. Nachtragssatzung erlassen: 
 
 

Art. 1 
 
Die Satzung der Stadt Büdelsdorf über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten 
von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) vom 05.12.2005 wird wie 
folgt geändert:  
 
§ 6 Abs. 4 erhält folgenden neuen Wortlaut: 

 
Bei Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit mit manipulationssicherem Zählwerk gilt für 
den Kalendermonat (Steueranmeldezeitraum) folgende Modifikation: 
 

a) Zugrunde zu legen ist die Zeit zwischen der letzten, dem Steueranmeldezeit-
raum vorausgegangenen und der letzten im Steueranmeldezeitraum vorge-
nommenen Auslesung der elektronisch gezählten Bruttokasse.  

 
b) Für erstmals im Steueranmeldezeitraum eingesetzte Geräte ist die Zeit bis zur 

letzten im Steueranmeldezeitraum vorgenommenen Auslesung der elektronisch 
gezählten Bruttokasse zugrunde zu legen.  

 
Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt (Tag und Uhrzeit des Aus-
drucks) des Auslesetages des Vormonats anzuschließen. Der Steueranmeldung nach 
Abs. 1 und Abs. 5 sind auf Anforderung bei diesen Spielgeräten alle Zählwerks-Aus-
drucke mit sämtlichen Parametern entsprechend § 4 Abs. 2 für den jeweiligen Kalender-
monat oder Zeitraum eines Kalendermonats einzureichen. Auf Antrag des Halters kann 
insbesondere bei geringen Einspielergebnissen von einer monatlichen Auslesung und 
Anmeldung der Steuer abgesehen werden. 
 

 
Art. 2 

 
Diese Nachtragssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.1997 in Kraft und ersetzt § 6 Abs. 4 der 
Satzung der Stadt Büdelsdorf über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten 
von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgerätesteuersatzung) vom 05.12.2005. Für die 
Zeit der Rückwirkung der Satzung dürfen die Steuerpflichtigen nicht ungünstiger gestellt 
werden als durch die bisherige Satzungsregelung.  
 
 
Büdelsdorf, den  
 
 L.S. 

 
(H e i n) 
Bürgermeister 


